
 

 

  86 

Amtsblatt 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 

  

 
 

16. Jahrgang Bernburg (Saale),  30. März 2022 Nummer 18 

 

 

I N H A L T  
 

 
A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 

 

 Auflösung der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und dem 
Salzlandkreis zur Erfüllung der Aufgaben der unteren Forstbehörde vom 
08.12.2011  

 

 Bekanntmachung des Fachdienstes 42 – Natur und Umwelt 
Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung einer Deponie Klasse 0  
Standort Baalberge 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 

 Stadt Bernburg (Saale) 
 
 Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 06.04.2022  
 
 Sitzung des Hauptausschusses am 07.04.2022 

 

 Stadt Hecklingen 
 
 Sitzung des Wahlausschusses 
 

Die Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt. 
 

 Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wäh-
lerverzeichnis 
 
Die Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt. 

 
 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte Halberstadt 

Schlussfeststellung im Flurbereinigungsverfahren Vorharz Ost 3 Salz-
landkreis, Verf.-Nr. ASL 7.116 

 
Die Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt.  
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C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 

 Unterhaltungsverband „Elbaue“ Schönebeck (Elbe) 
Durchführung Gewässerschau 2022 
 

 Abwasserzweckverband „Saalemündung“              
Neufassung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Saalemündung“ 
über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale Schmutzwasserentsor-
gung sowie von Kostenerstattungen von Hausanschlüssen für die 
Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Mischwasserkanalisation 
(Beitrags- und Hausanschlusskostensatzung) 
 
Die Bekanntmachung ist als Anhang beigefügt.  
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D. Sonstige Mitteilungen 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Auflösung der Zweckvereinbarung 
zwischen dem Landkreis Harz und 
dem Salzlandkreis zur Erfüllung der 
Aufgaben der unteren Forstbehörde 
vom 08.12.2011  

 

Der Salzlandkreis hat die zwischen ihm und 
dem Landkreis Harz geschlossene Zweck-
vereinbarung zur Erfüllung der Aufgaben 
der unteren Forstbehörde vom 08.12.2011 
mit Schreiben vom 17.06.2021 zum 
31.12.2021 gekündigt. 
 

Die Auflösung dieser Zweckvereinbarung 
wurde vom Landesverwaltungsamt Sach-
sen-Anhalt mit Schreiben vom 03.02.2022 
fachaufsichtlich gemäß §§ 5 Abs. 3, 3 Abs. 
3 Gesetz über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GKG-LSA) vom 26.02.1998 (GVBl. 
LSA, S. 81) i.V. m. § 150 Abs. 1 Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA, S. 288), jeweils in der derzeit 
geltenden Fassung genehmigt. 
 

Die Auflösung und deren Genehmigung 
werden hiermit gemäß §§ 5 Abs. 5, 3 Abs. 
5 GKG-LSA amtlich bekannt gemacht; die 
Auflösung der Zweckvereinbarung wird mit 
Ablauf des 31.03.2022 wirksam.   
 
Bernburg, den 23.02.2022    Halberstadt, den 02.03.2022 
 

gez. 
Markus Bauer 
Landrat 
Salzlandkreis 

 gez.  
 i.V. Heike Schäffer 
 Thomas Balcerowski 
 Landrat 
 Landkreis Harz 

 
 

 Bekanntmachung des Fachdienstes 
42 – Natur und Umwelt 
Planfeststellungsbeschluss zur      
Errichtung einer Deponie Klasse 0 
Standort Baalberge 
 

Auf Antrag der Peißener Tonprodukte 
GmbH & Co KG, Peißener Hauptstraße 78, 
06406 Bernburg (Saale) hat der Salzland-
kreis den Plan zur Errichtung und dem Be-
trieb einer Deponie Klasse 0 am Standort 
Baalberge festgestellt. 

 

 

 
Gemäß § 74 Absatz 4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25.06.2021 (BGBl. I S 2154), wird 
der Planfeststellungsbeschluss hiermit     
öffentlich bekannt gemacht.  

 
Es wird die Errichtung und der Betrieb der 
„Deponie DK 0 im TTB Baalberge“ in der 
Gemarkung Bernburg, Flur 90, Flurstücke 
15/10, 1012, 15/3, 1016, 1014 und in der 
Gemarkung Poley, Flur 5, Flurstücke 20/3, 
1003, 1005, 20/7, 20/9 zugelassen. 

 
Durch die Planfeststellung wird die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an ande-
ren Anlagen im Hinblick auf alle von ihm  
berührten öffentlichen Belange festgestellt; 
neben der Planfeststellung sind andere   
behördliche Entscheidungen, insbeson-
dere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 
Zustimmungen und Planfeststellungen 
nicht erforderlich. Durch die Planfeststel-
lung werden alle öffentlich-rechtlichen Be-
ziehungen zwischen dem Träger des Vor-
habens und den durch den Plan Betroffe-
nen rechtsgestaltend geregelt. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss ergeht un-
ter folgenden Genehmigungen, Erlaubnis-
sen und Nebenbestimmungen: 
 
- Genehmigung gemäß § 58 des Gesetz-

tes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) zur 
Einleitung von Abwasser aus der ober-
irdischen Ablagerung von Abfällen in öf-
fentliche Abwasseranlagen, 

 
- Wasserrechtliche Entscheidung gemäß 

§ 8 Abs. 1 WHG – Versickerung von 
Niederschlagswasser des Eingangsbe-
reichs der Deponie DK0 im TTB Baal-
berge über Mulden-Rigolen sowie  

 

- Nebenbestimmungen zur Deponieer-
richtung, -betrieb und Stilllegung, zum 
Immissionsschutz, zu Natur- und Arten-
schutz, wasserrechtliche Nebenbestim-
mungen, zum Bodenschutz, zu Arbeits- 
und Gesundheitsschutz sowie zur Si-
cherheitsleistung. 
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Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss 
kann innerhalb eines Monats nach            
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Magdeburg, Breiter Weg 203, 39104 
Magdeburg, schriftlich, in elektronischer 
Form oder zur Niederschrift bei der/dem Ur-
kundsbeamtin/Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle erhoben werden. 

 
Auslegung des Planfeststellungsbe-
schlusses 

 
Der vollständige Planfeststellungsbe-
schluss, einschließlich Nebenbestimmun-
gen, Begründung und Rechtsbehelfsbeleh-
rung sowie der Planunterlagen, welche Be-
standteil der Genehmigung sind, liegt in der 
Zeit vom 12.04.2022 bis 25.04.2022 in fol-
genden Dienstgebäuden: 

 
Salzlandkreis 
Aschersleben Haus 1,  
FD 42 Natur und Umwelt, Raum 508 
06449 Aschersleben, Ermslebener Str. 77  
Tel. 03471 684-1902 
 
und 
 
Stadt Bernburg 
Rathaus II,  
Planungsamt, Zimmer 127 
Schloßstraße 11 
06406 Bernburg (Saale) 
Tel. 03471 659-628 
 
öffentlich aus.  
 
Auf Grund der coronabedingt unvorherseh-
baren Anforderungen an eine Einsicht-
nahme in den Verwaltungen, wird darum 
gebeten, vor Einsichtnahme einen Termin 
in der dafür zuständigen Behörde zu ver-
einbaren. 
 
Darüber hinaus können die Unterlagen 
(Beschluss einschließlich Nebenbestim-
mungen, Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung sowie die Planunterlagen wel-
che Bestandteil der Genehmigung sind) im 
Zeitrahmen der Auslegungsfrist auf der 
Homepage des Salzlandkreises / Verwal-
tung / Fachdienste-Plattform / 42-Natur 
und Umwelt eingesehen werden.   
 
 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist  am 
25.04.2022 gilt der Beschluss den Betroffe-
nen im Sinne des § 74 VwVfG, Absatz 4 als 
zugestellt.  
 
Bernburg, den 09.03.2022 
 
gez. Bauer 
Landrat 
 
 
B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 

 Stadt Bernburg (Saale) 
 

 Sitzung des Bau- und Sanierungs-
ausschusses am 06.04.2022 

 
Sitzungsdatum:  Mittwoch, den 06.04.2022 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort:        Ratssaal des Rathauses I, 
                           Schlossgartenstraße 16, 
      06406 Bernburg (Saale) 
 
Zur Geschäftsordnung 
 

a) Bestätigung der Einladung und Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit gem. 
§§ 53, 55 KVG LSA 
 

b) Abstimmung über die Niederschrift der 
öffentlichen Sitzung vom 09.02.2022 

 

c) Feststellung der öffentlichen Tagesord-
nung gem. der Geschäftsordnung 

 
Zur Tagesordnung 
 

1. Einwohnerfragestunde gem. § 28 Abs. 
2 KVG LSA 
 

2. Vergabe Sanierungspreis und Stadtver-
schönerungspreis 2021 
Beschlussvorlage 0509/22 

 

3. Initiative der Stadt Bernburg (Saale) zur 
Novellierung des Denkmalschutzgeset-
zes im Hinblick auf die Genehmigung 
von Photovoltaikanlagen 
Informationsvorlage IV 0155/22 

 

4. Diskussion zum Haushaltsaufstellungs-
verfahren 

 

5. Mitteilungen, Beantwortung von Anfra-
gen, Anregungen 
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Zur nichtöffentlichen Geschäftsordnung 
 
d) Abstimmung über die Niederschrift der 

nichtöffentlichen Sitzung vom 
09.02.2022 

 
e) Feststellung der nichtöffentlichen Ta-

gesordnung gem. der Geschäftsord-
nung 

 
Zur Tagesordnung 
 
6. Grundstücksangelegenheit 

Beschlussvorlage 0506/22 
 
7. Vergabeangelegenheit (Tischvorlage) 

Beschlussvorlage 0512/22 
 
8. Vergabeangelegenheit (Tischvorlage) 

Beschlussvorlage 0513/22 
 
9. Mitteilungen, Beantwortung von Anfra-

gen, Anregungen 
 
gez.        gez.  
Hartmut Zellmer          Dr. Silvia Ristow 
Vorsitzender des          Oberbürgermeisterin 
Bau- und Sanie- 
rungsausschusses 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der vor-
stehenden Tagesordnung kann auch im In-
ternet der Stadt Bernburg (Saale) unter 
http://buergerinfo.bernburg.de/si0042.php 
eingesehen werden. 
 
 
 Sitzung des Hauptausschusses am 

07.04.2022 
 
Sitzungsdatum:  Donnerstag, den 07.04.2022 
Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr 
Sitzungsort:        Ratssaal des Rathauses I, 
                           Schlossgartenstraße 16, 
      06406 Bernburg (Saale) 
 
Zur Geschäftsordnung 
 

a) Bestätigung der Einladung und Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit gem.  
§§ 53, 55 KVG LSA 
 

b) Abstimmung über die Niederschrift der 
öffentlichen Sitzung vom 10.02.2022 

 

c) Feststellung der öffentlichen Tagesord-
nung gem. der Geschäftsordnung 

 
Zur Tagesordnung 
 
1. Einwohnerfragestunde gem. § 28 Abs. 

2 KVG LSA 
 

2. Erscheinungsform des Amtsblattes der 
Stadt Bernburg (Saale) ab 01.01.2023 
Beschlussvorlage 0511/22 

 
3. Annahme von Zuwendungen aller Art 

für obdachlose Geflüchtete aus der   
Ukraine 
Beschlussvorlage 0507/22 

 
4. Vergabe von Kulturfördermitteln 2022 

Beschlussvorlage 0488/22 
 
5. Vergabe von Sportfördermitteln für die 

Kinder- und Jugendarbeit in Bernburger 
Sportvereinen 
Beschlussvorlage 0489/22 

 
6. Zuschuss an freie Träger der Jugendar-

beit für den OT-Bereich 2022 
Beschlussvorlage 0490/22 

 
7. Vergabe von Sportfördermitteln an die 

Bernburger Sportvereine für Einzel-
maßnahmen 
Beschlussvorlage 0491/22 

 
8. Förderanträge für das Jahr 2022 im    

Bereich der Jugendarbeit 
Informationsvorlage IV 0151/22 

 
9. Trinkwasserversorgung Biendorf, 

Wohlsdorf, Crüchern, 1. Änderung des 
Abtretungsvertrags zwischen der Stadt 
Bernburg (Saale) und dem Wasser-
zweckverband "Saale-Fuhne-Ziethe" 
vom 19.10.2021 
 

10. Mitteilungen, Beantwortung von Anfra-
gen, Anregungen 

 
Zur nichtöffentlichen Geschäftsordnung: 
 
d)  Abstimmung über die Niederschrift der   
     nichtöffentlichen Sitzung des Hauptaus- 
     schusses vom 10.02.2022 
 
e)  Feststellung der nichtöffentlichen 
     Tagesordnung gem. der Geschäftsord- 
     nung 
 
 

http://buergerinfo.bernburg.de/si0042.php
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Zur nichtöffentlichen Tagesordnung: 
 
11. Grundstücksangelegenheiten 

Beschlussvorlage 0487/22 
 
12. Grundstücksangelegenheit in Bernburg 

(Saale), Carl-Wessel-Straße 
Beschlussvorlage 0497/22´ 

 
13. Grundstücksangelegenheit 

Beschlussvorlage 0503/22 
 
14. Grundstücksangelegenheit 

Beschlussvorlage 0506/22 
 
15. Vergabeangelegenheit (Tischvorlage) 

Beschlussvorlage 0512/22 
 
16. Vergabeangelegenheit (Tischvorlage) 

Beschlussvorlage 0513/22 
 
17. Mitteilungen, Beantwortung von Anfra-

gen, Anregungen 
 
gez.  
Dr. Silvia Ristow 
Oberbürgermeisterin und 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der vor-
stehenden Tagesordnung kann auch im In-
ternet der Stadt Bernburg (Saale) unter 
http://buergerinfo.bernburg.de/si0042.php 
eingesehen werden. 
 
 
 

 Stadt Hecklingen 
 

 Sitzung des Wahlausschusses 
 
Die Bekanntmachung ist als Anhang beige-
fügt.  
 
 
 Bekanntmachung über die Möglich-

keit der Einsichtnahme in das Wäh-
lerverzeichnis 

 
Die Bekanntmachung ist als Anhang beige-
fügt. 
 
 
 
 
 

 
 Amt für Landwirtschaft, Flurneuord-

nung und Forsten Mitte Halberstadt 
Schlussfeststellung im Flurbereini-
gungsverfahren Vorharz Ost 3 Salz-
landkreis, Verf.-Nr. ASL 7.116 
 

Die Bekanntmachung ist als Anhang beige-
fügt. 
 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 

 Unterhaltungsverband „Elbaue“ Schö-
nebeck (Elbe) 

 
Durchführung Gewässerschau 2022 
 
Gemäß Wassergesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt § 67 gültig in der Fassung ab 
01.04.2011 zuletzt geändert durch den Ar-
tikel des Gesetzes zur Änderung wasser-
rechtlicher Vorschriften vom 21.03.2013 
(GVB1.LSA S. 116) werden in der Zeit vom 
 
03.05.2022, 04.05.2022 und 12.05.2022 

 
die Gewässerschauen für die Gewässer II. 
Ordnung durchgeführt. 
 
Die aktuell geltenden Hygieneregeln sind 
während der Gewässerschau einzuhalten. 
 
Die Schaukommission hat gemäß § 41 
Wasserhaushaltsgesetz das Recht: 
 
Grundstücke zu betreten, Gewässer zu  
befahren und Anlagen zu kontrollieren. 

 
Eigentümer und Anlieger haben entlang 
der Gewässer die Wege für die Durch- 
führung der Schau freizuhalten sowie 
Vorsorge hinsichtlich des ungehinder- 
ten Betretens des Grundstückes zu ge-
währleisten. 
 
Die Termine der einzelnen Schaubezirke 
sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen. 
 
Datum:            03.05.2022 
Schaubezirk:  Landkreis Börde 
Treffpunkt:      8:30 Uhr 
   Gemeinde Sülzetal 
   OT Osterweddingen 
   Parkplatz Grundschule 
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Datum:  04.05.2022 
Schaubezirk:  Stadtgebiet Magdeburg 
Treffpunkt:      8:30 Uhr 
   An der Gaststätte 
   „Elbelandhaus“ 
   Benediktinerstraße 6 
                        39104 Magdeburg 
 
Datum:  12.05.2022 
Schaubezirk:  Landkreis Salzlandkreis 
Treffpunkt:      8:30 Uhr 
                   Bereich Schönebeck (Elbe) 
   Geschäftsstelle/Betriebshof 

 Grundweg 83, 
 Schönebeck 

 
Möchten Sie Hinweise oder Mängel an den 
Gewässern II. Ordnung bekannt geben, 
wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Gemeinde/Stadtverwaltung oder schriftlich 
an die Geschäftsstelle des Verbandes: 
 

Unterhaltungsverband „Elbaue“ 
Grundweg 83 

39218 Schönebeck (Elbe) 
 
 
gez. Rolf Warschun 
Verbandsvorsteher 
 
 
 

 Abwasserzweckverband „Saalemün-
dung“ 
 

Neufassung der Satzung des Abwas-
serzweckverbandes „Saalemündung“ 
über die Erhebung von Beiträgen für die 
zentrale Schmutzwasserentsorgung so-
wie von Kostenerstattungen von Haus-
anschlüssen für die Schmutzwasser-, 
Niederschlagswasser- und Mischwas-
serkanalisation 
(Beitrags- und Hausanschlusskosten-
satzung) 
 
Die Bekanntmachung ist als Anhang beige-
fügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sitzung des Wahlausschusses 

Am Dienstag, den 12. April 2022 um 16:30 Uhr findet im Sitzungsraum des Rathauses der 

Stadt Hecklingen, Hermann-Danz-Str. 46, 39444 Hecklingen die Sitzung des 

Wahlausschusses zur Zulassung der Bewerbungen zur Bürgermeister/-innenwahl in der 

Stadt Hecklingen statt. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Verpflichtung der Beisitzer auf die unparteiische Wahrnehmung ihres Amtes 

3. Vorstellung der eingegangenen Bewerbungen für die Wahl des 

Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und Bericht über das Ergebnis der 

Vorprüfung 

4. Zulassung der Bewerbungen zur Wahl 

5. Anregungen und Anfragen 

Die Sitzung ist öffentlich. Es hat jedermann Zutritt. 

Hecklingen, den 29. März 2022 

 

gez. Funke  
Wahlleiterin 
 



Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bürgermeister/-innenwahl am 08. Mai 2022 
 

1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 

Das Wählerverzeichnis zur Wahl für die Wahlbezirke der Stadt Hecklingen wird  
 
vom 18. April 2022 bis 22. April 2022 
 
während der Dienststunden 
 

Mo: geschlossen 

Di: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 

Mi: geschlossen 

Do: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 

Fr: 9.00 - 12.00 Uhr 

 
in der Stadt Hecklingen, Einwohnermeldeamt, Hermann-Danz-Str. 46, 39444 
Hecklingen zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist 
barrierefrei erreichbar.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Zur Überprüfung der 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.  
Ein Recht zur Überprüfung besteht nicht in Fällen, in denen im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

 
2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Frist der Einsichtnahme, spätestens bis zum 22. April 2022 12:00 Uhr bei der Stadt 
Hecklingen, Einwohnermeldeamt, Hermann-Danz-Str. 46, 39444 Hecklingen schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
beantragen. Wer einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellt, hat 
die erforderlichen Beweismittel beizubringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht 
offenkundig sind (§ 19 KWO). Für das Berichtigungsverfahren gelten die 
Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahlordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt.  
 

3. Wahlbenachrichtigung 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 17. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss zur 
Sicherung seines Wahlrechts das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls 
während der Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses stellen. 



Wählen kann nur der Wahlberechtigte, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem 
Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

 
4. Wahlschein und Briefwahl 

Wer einen Wahlschein der Stadt Hecklingen hat, kann an der Bürgermeister/-
innenwahl  
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk seines Wahlbereiches 
oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 
 
4.1 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten auf 
Antrag einen Wahlschein 

 
4.2 Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten auf 
Antrag einen Wahlschein, 

             
1. wenn sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die 

Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt haben; das gilt hinsichtlich 
der Kreiswahl auch, wenn sie den Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA 
entschuldbar erst nach Ablauf der Antragsfrist vorlegen, 

 
2. wenn das Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 

entstanden ist.  
 

4.3 Wahlscheine (Briefwahlunterlagen) können bis zum 06. Mai 2022, 18:00 Uhr, 
bei der Stadt Hecklingen, Einwohnermeldeamt, Hermann-Danz-Str. 46, 39444 - - - - -   
Hecklingen mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform wird auch  

- - - - - durch Telegramm, Fernschreiben, E-Mail oder sonstige dokumentierbare- - - - - - - - - - 
- - - -   elektronische Übermittlung Genüge getan. Telefonische Antragstellung ist nicht - - - - 
- - - - --zulässig. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe - 
- - - - - einer anderen Person bedienen. Antragsteller müssen Familienname, Vorname, - - - - 
- - - - - Geburtsdatum und eine Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) - - - - 
- - - - - -angeben. 

 
In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO LSA (siehe Ziff. 4.2), kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. Gleiches gilt, wenn Wahlberechtigte 
schriftlich erklären, wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können. 

 
Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
des Wahlbereiches oder durch Briefwahl wählen.  

 
4.4 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die bevollmächtigte Person vom 
Wahlberechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde oder die 
Berechtigung zum Empfang, etwa im Falle des § 24 Abs. 5 Satz 3 KWO LSA, durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Verlorene oder nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Das 
Gleiche gilt für verlorene Stimmzettel, die nach § 25 Abs. 3 Satz 1 KWO LSA 
ausgegeben worden sind. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl,  
12 :00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  



   
 
5. Briefwahlunterlagen 

Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass Wahlberechtigte vor einem 
Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten sie mit dem Wahlschein zugleich: 
 
a) einen amtlichen Stimmzettel, 

b) einen amtlichen Stimmzettelumschlag (grau), 

c) einen amtlichen Wahlbriefumschlag (hellblau) 

d) das Merkblatt zur Briefwahl 

 
Wahlberechtigte können diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am 
Wahltage 15:00 Uhr anfordern. Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
verschlossenen Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
den Wahlleiter in der Stadt Hecklingen versenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr, eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Wahlleiters in 39444 Hecklingen, 
Hermann-Danz-Str. 46 abgegeben werden. Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur 
Briefwahl zu entnehmen. 

 

 

 

Hecklingen, den 29. März 2022                                                                         

 

 

gez. Funke                                                                                 - - - -- - - - - - - - - - - -----

Wahlleiterin 




























